
 Zunächst eines vorweg: Das 
„EEG 09“ hat mehr Para-
graphen als das von 2004, 

nämlich 66 statt bisher 21, nebst 
umfangreichen Anlagen. Die 
neuen Regelungen werden ab 
dem 1.1.2009 in Kraft treten.

Biomasse

Was ist neu? Im Bereich des 
Stroms aus Biomasse ist die 
Grundvergütung bis 150 kW 
Leistung auf ein einheitliches 
Niveau von 11,67 Cent gehoben 
worden. Dies gilt für alle Bio-
masseanlagen – auch für Anla-
gen, die vor dem 1. 1. 2004 in 
Betrieb gegangen sind.

NawaRo-Bonus: Der Bonus für 
den Einsatz von Energiepflan-
zen und Gülle (NawaRo – Bonus) 
steigt wegen der gestiegenen 
Produktionskosten bei Biogas-
anlagen von 6 auf 7 Cent. Im 
Übrigen (z. B. Pflanzenöl-BHKW 
oder Holzvergasung) verbleibt 
er bei 6 Cent. Für neue (nach 
dem 1. 1. 2009 in Betrieb ge-
hende) Pflanzenöl-BHKW wird 
der Bonus nur bis zu einer Anla-
genleistung von 150 kW gewährt. 
Für Strom, der aus der Verbren-
nung von Holz gewonnen wird, 
beträgt der Bonus 2,5 Cent.

Bei neuen (nach dem 1.1.2009 
in Betrieb gehende) „BImSch“-
Anlagen besteht der Anspruch 

auf den NawaRo-Bonus nur, 
wenn das Gärrestlager gasdicht 
abgedeckt und zusätzliche Gas-
verbrauchseinrichtungen für ei-
nen Störfall oder für eine Über-
produktion verwendet werden. 

Der NawaRo-Bonus erfordert 
nicht mehr den ausschließlichen 
Einsatz von nachwachsenden 
Rohstoffen. In Zukunft können 
„NawaRos“ mit bestimmten rein 
pflanzlichen Nebenprodukten, 
die in einer speziellen Liste auf-
geführt sind, kombiniert einge-
setzt werden. Der Bonus wird al-

lerdings nur für die eingesetzten 
„NawaRos“ gewährt, die eben-
falls in einer Liste (Positivliste) 
aufgeführt sind.
Güllebonus: Neu ist der Zuschlag 
auf den NawaRo-Bonus („Gülle-
bonus“) bei dem Einsatz von 30 
Masseprozent Gülle. Hier gibt es 
einen Vergütungsaufschlag in 
Höhe von 4 Cent bis einschließ-
lich 150 kW und 1 Cent bis ein-
schließlich 500 kW. Somit wür-
de eine 500-kW-Anlage einen 
Güllebonus in Höhe von 1,98 
Cent erhalten. Im Falle der Gas-
einspeisung und Entnahme an 
anderer Stelle wird dieser Bonus 
nicht gewährt.
Landschaftspflegebonus: Erst-
malig wir auch ein gesonderter 
Bonus in Höhe von 8 Cent im Fall 
des überwiegenden Einsatzes 
von Pflanzen und Pflanzenbe-
standteilen, die im Rahmen der 
Landschaftspflege anfallen, in 
Biogasanlagen geregelt. 
Emissionsminderungsbonus: 
Völlig neu im Kontext der Boni ist 
der Emissionsminderungsbonus 
für Biogasanlagen, der darauf 
abzielt, den Schadstoffausstoß 
bei der Verbrennung von Biogas 
zu reduzieren. Wenn der in der 
TA-Luft  enthaltene Grenzwert 
für Formaldehyd (60 mg/m3 bei 
der Verbrennung von Biogas) 
nicht überschritten wird,  erhöht 
sich die Vergütung um 1 Cent. In-
wieweit dieser Grenzwert in der 
Praxis eingehalten werden kann, 
wird zurzeit unterschiedlich be-
urteilt. Es scheint aber so, dass 
bei einigen Anstrengungen diese 
Hürde genommen werden kann. 
Im Falle der Gaseinspeisung und 
Entnahme an anderer Stelle wird 
dieser Bonus nicht gewährt.

Energiegesetz Der Bundestag hat am vergangenen 

Freitag in 2. und 3. Lesung das Klimaschutzpaket der 

Bundesregierung beschlossen. Ein wichtiger Baustein 

ist das novellierte Erneuerbare Energie Gesetz (EEG). 

Was bringt 
das neue EEG?
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Strom aus Biomasse – Übersicht (bis 5 MW)
Vergütungen nach EEG 04 und EEG 09 in Cent/kW – Stand 6.6.2008

bis 150 kW bis 500 kW bis 5 MW

EEG 04 EEG 09 EEG 04 EEG 09 EEG 04 EEG 09

Grundvergütung

Best. Anlagen 
(Inbetriebnahme 
ab 1.1.2004 
bis 31.12.2008)

2004: 11,50
2005: 11,33
2006: 11,16
2007: 10,99
2008: 10,83

11,67

9,90
9,75
9,60
9,46
9,32

9,90
9,75
9,60
9,46
9,32

8,90
8,77
8,64
8,51
8,38

8,90
8,77
8,64
8,51
8,38

Neuanlagen 
(Inbetriebnahme 
ab 1.1.2009)

11,67 9,18 8,25

Degression1 1,5 % 1,0 1,5 % 1,0 1,5 % 1,0

Emissionsminderungsbonus2 – 1 – 1 – –

NaWaRo-Bonus (Biogas – anaerob) 6 7 6 7 4 4

NaWaRo-Bonus3 6 6 6 6 4 4

Güllebonus4 – 4 – 1 – –

Landschaftspflegebonus5 – 2 – 2 – –

KWK-Bonus

Wärmekonzept nach 
Maßgabe EEG 04 2 2 2 2 2 2

Wärmekonzept nach 
Maßgabe EEG 096 – 3 – 3 – 3

Technologie-Bonus7 2 2 2 2 2 2
1 Degression erfasst Grundvergütung und Biomasseboni (NawaRo, KWK und Technologie)
2 Einhaltung der TA-Luft-Grenzwerte für Formaldehyd im Abgasstrom (60 mg/m3)
3 Bei neuen Pflanzenöl-BHKW nur bis einschließlich 150 kW Leistung
4 Wird nicht im Falle der Gaseinspeisung gewährt; 30 % Wirtschaftsdüngereinsatz
5 Zur Stromerzeugung werden überwiegend Pflanzen oder Pflanzenbestandteile aus der Landschaftspflege eingesetzt. 
6 Für Altanlagen werden 3 Cent nur bis einschließlich 500 kW Leistung gezahlt (bei Gaseinspeisung nur 2 Cent)
7 Für Gasaufbereitung: bis 350 Nm3/h: 2 Cent/kWh; bis 700 Nqm/h: 1 Cent

In Zukunft können „NawaRos“ mit bestimmten rein pflanzlichen Ne-
benprodukten kombiniert eingesetzt werden.
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